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Allgemeine Bedingungen Bau - BKW

Die Unternehmung hat die Risiken ihrer zivilrechtlichen Haftung fÃ¼r ... Der Unternehmer versichert die Absteckung bis zur Fertigstellung aller Arbeiten. 
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Allgemeine Bedingungen Bau Änderungen und Ergänzungen zu den Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten SIA 118 Ausgabe 2013 1. Der Werkvertrag im Allgemeinen Art. zu 2, 3, 27 Schriftform Der Werkvertrag wird schriftlich abgeschlossen. Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Art. zu 17



Angebot des Unternehmers Ohne abweichende Vereinbarung bleibt das eingereichte Angebot des Unternehmers während 6 Monaten ab Eingabetermin verbindlich.



Art. zu 21



Rangordnung der Vertragsbestandteile Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, gilt folgende Rangordnung: 1. Schriftliche Vertragsurkunde (Werkvertrag) 2. (vorliegende) Allgemeine Bedingungen Bau 3. Die durch das Bauobjekt bedingten Besondere Bestimmungen (objektspezifische Bestimmungen) 4. Leistungsverzeichnis oder Baubeschreibung 5. Pläne 6. Angebot des Unternehmers mit den zugehörigen Beilagen, sofern sie von der Bauherrschaft ausdrücklich und schriftlich genehmigt worden sind 7. Verzeichnis der nicht durch das Bauobjekt bedingten, allgemeinen Bestimmungen: a) Die Norm SIA 118 Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten b) Die übrigen Normen des SIA und im Einvernehmen des SIA aufgestellten Normen anderer Fachverbände c) weitere Normen und Richtlinien anderer anerkannter schweizerischer Fachverbände. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmers und seiner Subunternehmer werden ausdrücklich wegbedungen.



Art. zu 26



Haftpflichtversicherungen Die Unternehmung hat die Risiken ihrer zivilrechtlichen Haftung für Personen- und Sachschäden mit einer Mindestdeckung pro Ereignis von CHF. 5 Mio. zu versichern.



Art. zu 29



Subunternehmer Der Beizug und die Wahl von Subunternehmern und Hauptlieferanten bedarf in jedem Fall der ausdrücklichen Genehmigung der Bauherrschaft.



Art. zu 33 - 36 Vertretung der Vertragsparteien Auf der Baustelle wird die Bauherrschaft durch die örtliche Bauleitung vertreten. Der Unternehmer ist durch den Baustellenchef vertreten. Zuständige Personen werden dem Unternehmer durch die Bauherrschaft bezeichnet. Die folgenden Erklärungen bzw. Handlungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Bauherrschaft: a) Vertragsänderungen und -ergänzungen, in finanzieller Hinsicht und/oder in Bezug auf das Bauprogramm, sofern die Änderung oder Ergänzung voraussichtlich Mehrkosten von CHF 10'000.und/oder eine Verzögerung des Baufortschritts von mehr als einer Woche verursacht b) die Ausübung von Mängelrechten c) die Abnahme oder technische Kontrollen (mit Ausnahme der vorläufigen Prüfungen) d) die Genehmigung der Schlussabrechnung. Art. zu 37



Gerichtsstand ist Bern.



2. Vergütung der Leistungen des Unternehmers Art. zu 38



Einheits-, Global- und Pauschalpreise Der Angebotspreis umfasst alle Lieferungen und Leistungen, die für eine einwandfreie, allen Vorschriften entsprechende Ausführung des vertragsgemässen Werkes erforderlich sind. Die Preise im Leistungsverzeichnis verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer. Die MWSt ist separat auszuweisen.



Art. zu 60, 63



Angebotspreise, Besondere Verhältnisse In den Pauschal-, Global- und Einheitspreisen des Angebots sind sämtliche Aufwendungen der Unternehmung zur fachgerechten, plan- und termingemässen Ausführung der vertraglichen Arbeiten einzurechnen. Insbesondere Beschaffenheit des Terrains und des Baugrundes, Wasserandrang, Hochwasser, Schwierigkeiten in der Beschaffung von Arbeitskräften, Arbeitsunterbrüche, Unkosten für Durchhaltung oder teilweise Unterbrechung des Betriebes während der Wintermonate, Schlechtwetterentschädigungen oder Transportschwierigkeiten. Die Lohnnebenkosten sowie allg. Geschäftskosten und Umsatzabgaben sind ebenfalls einzurechnen (Art. 63.1 Ziff. 2).
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Art. zu 44, 45, Regie, Rapportpflicht 47 Regiearbeiten werden nur anerkannt, wenn sie von der Bauherrschaft angeordnet worden sind oder in ihrem Interesse geboten waren (z.B. Abwendung von Gefahren/Schäden). Die Bauherrschaft behält sich vor, Regierapporte nicht mehr anzuerkennen, wenn diese später als fünf Arbeitstage nach Ausführung oder Einstellung der Arbeiten zur Unterschrift vorgewiesen werden. Art. zu 44, 50



Regieansätze Werden Regiearbeiten gleichzeitig mit Akkordarbeiten ausgeführt, so werden Polierstunden nur bei entsprechender Abmachung vergütet.



Art. zu 54



Regiearbeiten, Preisnachlass Gesamthaft für die Akkordarbeiten gewährter Preisnachlass in Form von Rabatt, Skonto und allgemeinen Abzügen gilt zusätzlich auch für Regiearbeiten.



Art. zu 64,71,76 Teuerungsrechnung, Lohn- und Materialpreisänderungen Für Leistungen unter 12 Monaten ab Vertragsabschluss gelten Fixpreise. Bei Leistungen nach 12 Monaten ab Vertragsabschluss werden die Preisänderungen gemäss Produktionskostenindex (PKI) abgerechnet. Die Spartenzuweisung wird im Werkvertrag geregelt. 3. Bestellungsänderungen Art. zu 84-91



Bestellungsänderungen Bestellungsänderungen (inkl. Nachträge) sind schriftlich zu bestätigen. Die Bauherrschaft behält sich vor, einzelne Teilleistungen an Dritte zu vergeben oder selber auszuführen.



Art. zu 86



Änderungsrecht des Bauherrn Veränderte Mengen berechtigen nicht zur Anpassung von Einheitspreisen.



4. Bauausführung Art. zu 92,95, 98



Fristen und Konventionalstrafen Die vorgeschriebenen Termine und Fristen für Baubeginn, -etappen und -vollendung sowie damit verbundene Konventionalstrafen werden im Werkvertrag festgehalten. Verzögerungen mit Auswirkung auf vertragliche Termine und Fristen sind unverzüglich anzuzeigen und Gegenmassnahmen vorzuschlagen.



Art. zu 103



Schutz- und Sicherheitsmassnahmen, Arbeitssicherheit Der Unternehmer hält alle geltenden Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Richtlinien des Bundes über die Arbeitssicherheit sowie die einschlägigen Weisungen und Richtlinien der SUVA ein, insbesondere: - Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Arbeitsgesetz (ArG) - Bauarbeitenverordnung, Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (BauAV) - sämtliche SUVA-Richtlinien bez. Gerüste, Absturzsicherungen, Krane, Freileitungen, Graben- und Schachtbau, usw. - besondere Vorschriften der BKW, ESTI, usw. inkl. den daraus abzuleitenden Schutzmassnahmen. Vor Beginn der Arbeiten sind die konkreten Schutz- und Sicherheitsmassnahmen sowie die Arbeitssicherheit schriftlich und verbindlich festzuhalten und die Verantwortung zu klären.



Art. zu 115



Absteckung Der Unternehmer versichert die Absteckung bis zur Fertigstellung aller Arbeiten.



Art. zu 116



Bauplatzinstallation Benötigt der Unternehmer über die in den Ausschreibungsunterlagen bezeichneten Installationsplätze hinaus zusätzliche Plätze, so hat sie mit dem jeweiligen Grundstückeigentümer die Benützung direkt zu vereinbaren und die Entschädigungen in den Preisen einzurechnen.



Art. zu 117



Zufahrtsstrassen Vor Baubeginn und nach Bauabschluss erstellt der Unternehmer mit den Eigentümern Zustandsprotokolle der Zufahrtsstrassen im Beisein der Bauleitung. Unterhalt und Reinigung der Zufahrtsstrassen sowie der Winterdienst ist Sache des Unternehmers. Der Unternehmer ist weiter verantwortlich für die notwendigen Signalisierungen, Verkehrsumleitungen und Verkehrsregelungen auf den Zufahrtsstrassen.



Art. zu 118



Bauabfälle Die Entsorgung von Bauabfällen richtet sich nach der SIA-Empfehlung 430. Jeder Unternehmer sorgt für Ordnung und Reinigung seiner Arbeitsbereiche. Mehrkosten für die Entsorgung infolge unsachgemässer Zwischenlagerung gehen zu Lasten der Unternehmung.



Art. zu 124



Bauinventar Die Baustelleninstallationen (inkl. sämtliche Geräte) haben in einwandfreiem funktionstüchtigem und den Anforderungen entsprechendem Zustand zu sein. Mangelhafte Installationen und Geräte werden zurückgewiesen. Die Kosten für Auswechseln und Arbeitsunterbruch trägt der Unternehmer.



Art. zu 129,133 Elektrische Energie und Wasser; Telefonanschluss Wo entsprechende Anschlüsse der Bauherrschaft vorhanden sind, wird elektrische Energie 240/400 V und Wasser unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Art. zu 114 - 140



Allgemeiner Abzug für Baureinigung, Verbrauchskosten und Versicherungen im Hochbau Jedem Unternehmer im Hochbau wird auf der Gesamtsumme ein allgemeiner Abzug für Baureinigung, Verbrauchskosten und Versicherungen von 0.5 % belastet.



5. Abschlagszahlungen, Sicherheitsleistungen Art. zu 141 ff



Nichterfüllung / Nichtprüfbarkeit Erfüllt der Unternehmer den Vertrag nicht oder nicht richtig, so kann die Bauherrschaft nach erfolgloser Mahnung fällige Zahlungen verweigern. Ist eine Rechnung nicht prüfbar, so wird der Eintritt der Fälligkeit der in der Rechnung ausgewiesenen Forderung aufgeschoben, bis der Unternehmer die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen eingereicht hat. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Eingang gültige Rechnung.



6. Abnahme des Werkes und Haftung für Mängel Art. zu 157 ff



Abnahme Technische Kontrollen und vorläufige Prüfungen lösen keine Rüge- und Verjährungsfristen aus.



Art. zu 144Abschlagszahlungen, Sicherheitsleistung bis zur Abnahme 146, 149, 150 Für Anzahlungen ist durch den Unternehmer eine Anzahlungsgarantie in Form einer abstrakten und auf erstes Verlangen zahlbaren Garantie einer Schweizer Bank oder Schweizer Versicherung über den entsprechenden Anzahlungsbetrag abzugeben.
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Art. zu 181



Solidarbürgschaft Diese Solidarbürgschaft erlischt erst, sofern die Bauherrschaft der Solidarbürgin nicht bis 3 Monate nach Ablauf der Rügefrist mitteilt, dass sie fristgemäss Garantieansprüche gegen die Unternehmung geltend gemacht hat. In diesem Fall erlischt die Solidarbürgschaft erst, wenn die Bauherrschaft erklärt, dass die gerügten Mängel behoben sind.
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Allgemeine Anstellungs bedingungen der BKW 

2.2. Ende des AnstellungsverhÃ¤ltnisses. Das AnstellungsverhÃ¤ltnis endet. â€“ durch KÃ¼ndigung. â€“ mit Ablauf der vereinbarten Frist. â€“ automatisch mit der ...










 








Allgemeine Anstellungs bedingungen der BKW 

5.10.1 Krankheit und Unfall. 11. 5.10.2 Schwangerschaft und Mutterschaft. 11 ..... 3013 Bern. Telefon 058 477 51 11. Telefax 058 477 56 35 www.bkw.ch. K. S1.










 








Allgemeine Anstellungs bedingungen der BKW ... AWS 

Die Kosten dafÃ¼r trÃ¤gt die BKW. 4.7. Arzt- und Zahnarztbesuche, Behandlungen und Therapien .... (ZusÃ¤tzliche). Zeitgutschrift bei. Nachtschichten. Schicht. VergÃ¼tung in CHF je Stunde. Gutschrift Zeitbank- konto je Stunde. Nachtschicht. 23.00 bis 










 








Allgemeine Ge schÃ¤fts bedingungen - BKW 

01.01.2013 - lich ist und die Kosten durch die Vertragspartner entsprechend ihren ..... me gemÃ¤ss Definition der Branchendokumente. Der Kunde meldet der ...










 








Allgemeine Anstellungs bedingungen der BKW Energie AG 

untersuchung aufzubieten. die Kosten trägt die BKW. 4.7. Arzt- und .... Stirbt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, wird die Lohnzahlung in jedem Fall für den.










 








Allgemeine technische Bedingungen 

Abwicklung nach Erhalt bzw. Fertigstellung der Druckdaten. DatenÃ¼bernahme und DatenprÃ¼fung bei gestellten Druckdaten. Wir erbringen folgende Leistungen ...










 








Allgemeine Informationen - BKW 

Standseilbahn. Besucherpavillon. Mont-Crosin. Besucherpavillon. Mont-Soleil. Hotel. Vert-Bois. La FerriÃ¨re. Le Cerneux-Veusil. 1 Std. zu Fuss. Rue de Tra m e.










 








Allgemeine Informationen Situationsplan - BKW 

in die Dr. Carl-Moser-Strasse abbiegen. Der Wegweiser Â«Wasserkraft- ... Wissenswertes zur Geschichte des Seelandes. Infos (inkl. Velokarte): www.kulturspur.










 








Allgemeine Ge schÃ¤fts bedingungen - PDFDOKUMENT.COM 

01.01.2013 - tenblatt Netznutzung aufgefÃ¼hrt, welches von den Partnern unter- zeichnet wird. Das Datenblatt Netznutzung enthÃ¤lt insbesondere die. Spezifikation der Messeinrichtung, die Netzebene und pro memoria die vereinbarte Leistung. Jede Mutati










 








Allgemeine Bedingungen betreffend Hosting-Leistungen Die Yousty 

keinem Fall zu RÃ¼ckbehalt, Abzug/Minderung, Verrechnung o.Ã¤. 3.6 Der Kunde haftet fÃ¼r SchÃ¤den, die Yousty durch Verletzung seiner vertraglichen und.










 








ALLGEMEINE BEDINGUNGEN MAD DOGG ATHLETICS EUROPE BV ... 

Jedes Unternehmen, jede Institution oder eine private Person mit Mad Dogg ... Auftraggeber und privat fÃ¼r beauftragt der Kunde (Gruppe) Teilnehmer zu ...










 








Allgemeine Restaurant-Service-Bedingungen fÃ¼r 

for use on the restaurant's website and the restaurant ... a Cloud-based web application: 3.1. .... materials required, where applicable, for the performance by.










 








Allgemeine GeschÃ¤fts- und Nutzungs- bedingungen (AGB) 

19.04.2018 - (4) SchlieÃŸt der Kunde nach Abschluss des Maklervertrages einen Versicherungsvertrag Ã¼ber einen anderen Vermittler ab, so erstreckt sich ...










 








Allgemeine Bedingungen RPSflex 

Der KÃ¤ufer wird hierdurch in die Lage versetzt, die Software ohne lokale Kopie .... der Datenschutz fÃ¼r Ãœbertragungen in offenen Netzen, wie z. B. dem Internet ...










 








Allgemeine Informationen zum Eigenverbrauch - BKW 

04.12.2015 - chen Zeit brauchen, beziehen Sie keinen Strom aus dem öffentli- chen Netz. ... chen Zeit verbrauchen, wird die Differenz ins Netz eingespeist.










 








Allgemeine Bedingungen fÃ¼r die Fahrzeug-Vollkaskoversicherung ... 

Versichert sind das Fahrzeug und seine Teile, die im versperr- ten Fahrzeug verwahrt oder ...... rungsvertrag zugrundeliegende Ã„quivalenz zwischen Risiko und.










 








Besondere Bedingungen fÃ¼r Kurse der BKW 

13.04.2015 - Allgemeines. 1.1. Die Â«Besonderen Bedingungen fÃ¼r Kurse der. BKWÂ» gelten fÃ¼r Kurse der BKW ergÃ¤nzend zu den Â«Allgemeinen ...










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie 

2.1 SÃ¤mtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt. ab unse- ren Lagern (Ostermundigen / Emmenmatt). Preis- und. SortimentsÃ¤nderungen bleiben ausdrÃ¼cklich ...










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen der BKW Energie AG für ... 

01.02.2015 - und dem Wiederverkäufer (z. B. EVU, Broker, etc.), nachfolgend Kunde genannt. Diese AGB regeln nicht die Bilanzgruppenzugehörigkeit des ...










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie AG ... 

6.1 In der Regel sind die Artikel ab Lager lieferbar. In ... Die gesetz- ... 10. Tausch der Paletten / Retoure der. RollbehÃ¤lter. 10.1 Paletten werden nur in gutem ...










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen fÃ¼r eBox_de - BKW 

10. Haftung der BKW. 10.1. Die BKW haftet im Umfang der gesetzlichen Haftpflicht, aber nur im Rahmen des Deckungsumfangs der in der Schweiz Ã¼blichen ...










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen der BKW Energie AG Technische ... 

bei Verzögerungen infolge von höherer Gewalt, behörd- lichen Massnahmen, nicht voraussehbaren Baugrund- verhältnissen, Umweltereignissen und bei ...










 








Allgemeine Bedingungen fÃ¼r die Teilnahme von Content ... - Telekom 

fÃ¼r Audio-Inhalte beinhaltet und dass (dd) diese Kunden jeweils Zero-Rating gewÃ¤hlt haben. (b). FÃ¼r die Video-Inhalte des Content-Partners (falls vorhanden) erfolgt Zero-Rating im Zusammenhang mit einem Kunden nur dann, wenn der jeweilige Streamin










 








Allgemeine Bedingungen fÃ¼r die Kfz-Versicherung AWS 

wie auch fÃ¼r eine Abrechnung des Schadens nach. Kostenvoranschlag oder Gutachten. Rechte und Pflichten aus der Reparatur c Im Reparaturfall erteilen Sie als ...... KG, GlockengieÃŸerwall 1, 20095 Hamburg. Ihre SF-. Klasse wird dort fÃ¼r andere Versi
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